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Rechtsprechung 
 
 

Kündigungsrecht: 

Keine endgültige Erfüllungsverweigerung durch Verlassen der Baustelle 
BGH, Beschluss vom 16.08.2023, Az.: VII ZR 160/22 
OLG München, Urteil vom 26.07.2022, Az.: 9 U 7532/21 Bau

Ein Bauherr (B) beauftragte einen Bauun-
ternehmer (U) im Jahr 2014 mit der Durch-
führung von Tiefbauarbeiten. Die Parteien 
bezogen die VOB/B ein und vereinbarten 
als Fertigstellungstermin den 30.08.2014. 
Bis zu diesem Termin stellte U die Arbeiten 
auch weitestgehend fertig. Noch vor Einbau 
der Asphalttragschicht verließ U jedoch die 
Baustelle und zog sämtliche Mitarbeiter ab. 
Ohne U zuvor zur Fertigstellung aufzufor-
dern, beauftragte B ein anderes Bauunter-
nehmen mit der Ausführung der restlichen 
Arbeiten. Die hierfür entstandenen Kosten 
rechnete B gegen den Vergütungsanspruch 
des U auf. 

Ohne Erfolg! B hat keinen Anspruch auf Er-
stattung der Kosten. Zunächst wäre eine 
Fristsetzung verbunden mit der Androhung 
einer Kündigung erforderlich gewesen. 
Gründe für die Entbehrlichkeit der Fristset-
zung sind nicht ersichtlich. Einerseits han-
delt es sich um kein relatives Fixgeschäft. 
Die Einhaltung der Leistungszeit war nicht 
so wesentlich, dass mit ihr der Vertrag ste-
hen und fallen sollte. Ebenso kann allein 
aus dem Verlassen der Baustelle keine 
endgültige Erfüllungsverweigerung abgelei-
tet werden. Zudem verlangt auch das Ko-
operationsgebot, dass sich die Parteien erst 
in Verbindung setzen, um das weitere Vor-
gehen zu besprechen.
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Widerrufsrecht:  

Kein Rechtsmissbrauch beim Widerruf durch kundigen Verbraucher 
LG Frankfurt am Main, Urteil vom 26.06.2023, Az.: 2-26 O 144/22

Ein Architekt (A) warb auf seiner Homepage 
mit der Kontaktaufnahme und dem Kennen-
lernen via E-Mail, Telefon oder Videotelefo-
nie. Ein Rechtsanwalt (R) wurde hierauf 
aufmerksam und schloss mit A per E-Mail 
am 13.06.2022 einen Architektenvertrag 
über den An- und Umbau seines Einfamili-
enhauses zu einem Drei-Familien-Haus. 
Eine Widerrufsbelehrung unterblieb jedoch. 
Nach Erbringung der Leistungsphasen 1 bis 
4 und drei Abschlagszahlungen in Höhe von 
23.102 EUR widerrief R mit Mail vom 
28.11.2022 den Vertrag. A hielt den Wider-
ruf für unwirksam und verweigerte die Rück-
zahlung der Abschläge. R erhob daraufhin 
Klage.

Die Klage hatte Erfolg. R und A schlossen 
als Verbraucher und Unternehmer einen 
Fernabsatzvertrag nach § 312c BGB. Die-
sen hat R rechtmäßig widerrufen, sodass 
ihm ein Rückzahlungsanspruch aus §§ 357 
Abs. 1, 355 Abs. 1, 3 S. 1, 312, 312c, 312g 
Abs. 1 BGB zusteht. Aufgrund der fehlen-
den Widerrufsbelehrung galt gem. § 355 
Abs. 2, 356 Abs. 1 S. 1 BGB eine Frist von 
12 Monaten und 14 Tagen. Es ist unschäd-
lich, dass R bei Abschluss des Vertrags 
Kenntnis über die fehlende Belehrung und 
deren Folgen hatte. Ein kundiger Verbrau-
cher ist nicht weniger schutzwürdig als ein 
unkundiger. Mithin liegt kein Rechtsmiss-
brauch vor.  

  
 
 
Verjährungsrecht:  

Eine WhatsApp-Nachricht genügt dem Mängelbeseitigungsverlangen der 
VOB/B nicht 
OLG Frankfurt, Urteil vom 21.12.2023, Az.: 15 U 211/21

Ein Bauunternehmer (U) schloss mit einem 
Bauherrn (B) 2012 unter Einbeziehung der 
VOB/B einen Vertrag über den Neubau ei-
nes Bürogebäudes. Nach Abschluss er-
schienen die Leistungen mangelfrei, bis B 
im Jahr 2014 feststellte, dass das Dach un-
dicht ist. Ab dem Zeitpunkt standen die Par-
teien über mehrere Jahre in Kontakt. B bat 
U am 28.06.2016 schlussendlich per 
WhatsApp, ob dieser sich das Dach noch-
mals ansehen könnte. U antwortete mit „ok“ 
und beging noch am Folgetag das Dach. 
Weitere Arbeiten unterblieben, weshalb B 
ein anderes Unternehmen mit der Behe-
bung des Mangels beauftragte. Den Ersatz 
der Kosten in Höhe von ca. 100.000 EUR 
machte B gegen U gerichtlich geltend. U be-
rief sich auf Verjährung.

Die Klage war erfolglos. Die Forderung ist 
verjährt. Zum einen wurde die Frist nicht 
gem. § 203 S. 1 BGB gehemmt, denn die 
hierfür notwendigen Verhandlungen sind 
nach Begehung durch U „eingeschlafen“. 
Zum anderen hat die WhatsApp-Nachricht 
des B keinen Quasi-Neubeginn einer ge-
sonderten zweijährigen Verjährungsfrist 
gem. § 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B ausgelöst. 
Hierfür wäre ein schriftliches Mängelbeseiti-
gungsverlangen erforderlich gewesen. 
Zwar gilt für die Schriftform nicht § 126 
BGB, sondern § 127 Abs. 2 S. 1 BGB, so-
dass eine telekommunikative Übermittlung 
ausreicht. Dies erfordert jedoch, dass das 
Schriftstück ausgedruckt und archiviert wer-
den kann. Eine Nachricht über einen Mess-
enger-Dienst kann diese Warnfunktion re-
gelmäßig nicht erfüllen, denn dieser dient 
grundsätzlich nur der raschen privaten 
Kommunikation.  
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Seminarangebote 
 

Die Kanzlei veranstaltet Fachseminare zu Schwerpunktbereichen unserer juristischen Be-
ratungstätigkeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
InhouseSchulungen als Präsenzveranstaltung in Ihren Räumlichkeiten oder als Online-
Schulung zu buchen. Kontaktieren Sie uns unter info@kanzlei-schenderlein.de. 
  
 

Online-Schulung 

Sicherung des Honoraranspruchs in der Krise des Bauherrn 
Mittwoch, den 06.11.2024, 09:00 bis 12:00 Uhr, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Christoph Naumann  

Architekten und Ingenieure stehen den an-
spruchssichernden Instrumenten, wie der 
Sicherungshypothek (§ 650e BGB) oder der 
Bürgschaft (§ 650f BGB) noch immer eher 
skeptisch gegenüber, will man es sich mit 
dem Bauherrn oder langjährigen Vertrags-
partner nicht verscherzen. Was in Zeiten 
niedriger Bauzinsen und großer Nachfrage 
durchaus seine Berechtigung hatte, da sich 
am Horizont schon das Folgeprojekt ab-
zeichnete, verliert bei schwächelnder Bau-
konjunktur und stockender Projektabwick-
lung an Bedeutung. Planer und Bauüberwa-
cher müssen ihre Sicherungsrechte heute 
mehr denn je kennen und darauf vorbereitet 
sein, bei Zahlungsschwierigkeiten des Auf-
traggebers ihr gutes Geld zu schützen. Das 
gilt nicht nur für das Honorar für erbrachte 

Leistungen, sondern auch für die Vergütung 
für nicht erbrachte Leistungen, mag diese in 
der Praxis auch nur ein Faustpfand für eine 
gelungene Einigung sein. Die Online-Schu-
lung zeigt anhand praktischer Beispiele auf, 
unter welchen Voraussetzungen und mit 
welcher Strategie die Anspruchssicherung 
effektiv durchgesetzt werden kann. Zudem 
werden Details, wie z. B. die notwendige In-
formationsbeschaffung (Grundbuchamt, 
Handelsregister usw.) oder konkrete For-
mulierungsvorschläge, vorgestellt. 
 

Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an 
Architekten und Ingenieure, aber auch an 
private und öffentliche Bauherren, Bauträ-
ger und Bauunternehmen.

  

 

Online-Schulung 

Rechtssichere Gestaltung von städtebaulichen Verträgen 
Mittwoch, den 27.11.2024, 09:30 bis 12:00 Uhr, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Michael Franke  

Aufgrund zunehmender Finanzknappheit 
der öffentlichen Kassen gewinnen städte-
bauliche Verträge als Handlungsinstrument 
von Kommunen und Zweckverbänden zu-
sehends an Bedeutung. Sie eröffnen die 
Möglichkeit, etwa Fragen der Erschließung, 
der Bodenordnung sowie der Finanzierung 
und Abrechnung öffentlicher Einrichtungen 
und Anlagen „auf Augenhöhe“ konsensual 
und damit konfliktarm zu regeln. Ergeben 
sich allerdings Probleme bei der Umset-
zung oder erbringt ein Vorhabenträger 
seine Leistungen nicht ordnungsgemäß, ist 
guter Rat oft teuer. Das Seminar geht auf 
die typischen Fallstricke ein und zeigt an-

hand von Beispielen aus der täglichen Pra-
xis Gestaltungsmöglichkeiten zur Risikomi-
nimierung auf.  
Schwerpunkte des Seminars sind:  
• Aufbau und Inhalt von städtebaulichen 

Verträgen 
• Typische Vertragsklauseln, Kerninhalte 

und Grenzen 
• Städtebauliche Verträge und interkom-

munale Zusammenarbeit 
 

Das Seminar richtet sich an Bürgermeister, 
Geschäftsleiter von Zweckverbänden und 
leitende Angestellte in der öffentlichen Ver-
waltung. Weitere Informationen erhalten 
sie unter: www.kanzlei-schenderlein.de

  

mailto:info@kanzlei-schenderlein.de
http://www.kanzlei-schenderlein.de/
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Zur Anmeldung für den kostenfreien E-Mail-Versand unserer Newsletter mit aktueller Recht-
sprechung im Verwaltungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Mietrecht und Arbeitsrecht nutzen 
Sie bitte unsere Homepage www.kanzlei-schenderlein.de Sie können den Bezug jederzeit 
ohne Angabe von Gründen hier formlos abbestellen. 

 
Impressum 
 
Gesetzlich vorgeschriebene Angaben nach § 5 TMG: 
 
Redaktion:  Rechtsanwalt Dr. Volker Schenderlein 

 SCHENDERLEIN Rechtsanwälte 
 Käthe-Kollwitz-Str. 5, D-04109 Leipzig 

Telefon: 0341/ 46 23 50 
Telefax: 0341/ 46 23 525 
E-Mail: info@kanzlei-schenderlein.de 
Internet:  http://www.kanzlei-schenderlein.de 
USt-ID: DE 227724334 
 
Die Rechtsanwälte der Kanzlei SCHENDERLEIN Rechtsanwälte sind Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Sachsen, Glacisstraße 6, 01099 
Dresden und durch den Präsidenten des Landgerichtes Leipzig als solche in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen. Alle Rechtsanwälte 
unterliegen berufsrechtlichen Regelungen. Diese werden auf der Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer http://www.brak.de bereitgehal-
ten. Zu den berufsrechtlichen Regelungen gehören insbesondere: 
 
 BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung 
 RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
 BORA Berufsordnung der Rechtsanwälte 
 FAO Fachanwaltsordnung 
 Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union 
 
Die vorstehenden Angaben dienen lediglich der allgemeinen Information und nicht der rechtlichen Beratung im Rahmen eines Mandatsverhält-
nisses. Trotz sorgfältiger Auswahl der Informationen kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten übernom-
men werden. Eine Haftung ist insoweit ausgeschlossen. 
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